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DO OSTTIROL

Lienz, 07. April 2025

KUNDMACHUNG

Der Rechnungsabschluss des Abfallwirtschaftsverbandes Osttirol für das
Jahr 2024 wurde vom 07. April 2025 bis einschließlich 22. April 2025 zur
allgemeinen Einsicht aufgelegt.

Von der Verbandsversammlung wurde in seiner Sitzung am 04. April 2025
der Rechnungsabschluss des Abfallwirtschaftsverbandes Osttirol für das
Jahr 2024 einstimmig genehmigt und dem Obmann als Rechnungsleger die
Entlastung erteilt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 115 Abs. 2 TGO binnen zwei Wo-
chen, gerechnet ab dem Tage der Kundmachung beim Abfallwirtschaftsver-
band Osttirol schriftlich Aufsichtsbeschwerde erhoben werden.
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Angeschlagen am: 07.04.2025

Abgenommen am: 22.04.2025
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